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welche bei der aus Ehebruch erwachſenden Reſtitutionspflicht 3u be
achten ſind, ausführlicher anzugeben, als dies gewöhnlich in den
Handbüchern der Moral eſchi

Freiburg Dr Prümmer B., Univ.⸗Prof.
III (Ungerechte Ausnützung der euerung beim au

und Verkauf von Lebensmitteln. Guſtav, Kaufmann Im Markt
flecken N., war ſeit einigen *  ahren, beſonders ſeit Beginn des Krieges,
n ſeinem Geſchäfte von außerordentlichem Glücke begünſtigt und
gelangte dadurch einem bedeutenden Wohlſtande. Schon vor Aus
bruch der Kriegsunruhen ＋

E ausländiſche Waren, die ihm Unter
günſtigen Bedingungen angeboten wurden, un bedeutenden Mengen
angekauft. Zudem an ſtet mit mehreren Landwirten in geſchäft⸗
er Verbindung, die ihm vertragsmäßig für mäßige Preiſe Landes
produkte regelmäßig lieferten. Obwohl Im Verlaufe des Krieges die
Preiſe der Lebensmittel eine ungeahnte Höhe erreichten, QAren die
Landwirte, n der Ueberzeugung, daß der Krieg und die durch ihn
verurſachte Teuerung ba  — vorübergehen werden, mit dem gewöhn  2
en Preis zufrieden, während Guſtav die Waren um den laufenden

ret verkaufte. Und da ETL beſſer als die übrigen Geſchäfts⸗
eute mit Waren verſorgt war, mehrten ſich ſeine Kunden, von denen
die reicheren ihm bereitwillig ogar ber die öchſten Preiſe hinaus
die Waren bezahlten, Um beim zunehmenden angel Lebens—
mitteln den übrigen Kunden vorgezogen werden. Der außer  —  2
ordentliche Gewinn, den das Geſchäft abwarf und die Ausſicht den
ſelben bei fortſchreitender Teuerung noch zu vermehren, machte aber
unſeren Geſchäftsmann hartherzig gegen aGrmere Kunden, die kaum
den laufenden Warenpreis erſchwingen konnten, ſo daß ET ihnen
ewiſſe Lebensmittel ſe dann verweigerte, ſie ur den
Hinweis auf ein rankes Familienglied eine chriſtliche Liebe
appellierten. Bei der letzten Mobiliſierung wurde nun auch Guſtav
Uunter die Fahne gerufen, und da EL nun ernſten Gefahren entgegen⸗
ging, regten ſich un ihm allerlei Bedenken betreffs ſeiner bisherigen
Geſchäftsführung Er möchte darum ſein Gewiſſen durch eine gute
Beichte mn rdnung bringen. Es fragt ſich Wie muß der Beicht⸗
Qter ſeine Geſchäftsführung beurteilen und welche en ih
auferlegen?

Der Ankauf ausländiſcher 5 In bedeutender Menge und
günſtigen Preiſen erſchaffte unſerem Geſchäftsmann die Möglich⸗

keit, bei zunehmendem Mangel Lebensmitteln und der dadurch
herbeigeführten Teuerung dieſelben mit großem Gewinn 3 verkaufen.

Weder die Gerechtigkeit noch die Liebe verbieten C8 ihm, dieſe
ſeine günſtige Lage ſeinem Vorteile auszunützen, enn ſich
anders 5 an den gerechten Kaufpreis hält, auch bereit iſt, alls
die chriſtliche Aebe der Notlage des Nächſten gegenüber den Verzicht
auf einen geſchäftlichen Gewinn fordert, 5 er der Liebe auch
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bereitwillig 3u bringen. Infolge des Vertrages mit den Land
wirten iſt Guſtav au mit Landesprodukten reichlich verſehen, nd
da ihm die Waren Um mäßige Preiſe geliefert werden, geſtaltet ſichauch in dieſer Hinſicht bei zunehmender Knappheit der Lebensmittel
ſein Geſchäft immer gewinnreicher. Guſtav empfindet aber Gewiſſensbiſſe ob ſeines bisherigen Verhaltens ſowo ſeinen Lieferantenwie auch den Kunden gegenüber. Es ragt ſich inwieweit ſeineGewiſſensbedenken begründet In Vor allem iſt 3u unterſuchen,ob Unſer Geſchäftsmann nicht dadurch die Gerechtigkeit verletzte, daß

trotz des Steigens des Marktpreiſes nicht auch den den Land
wirten entrichtenden Preis en  Lechen erhöhte. Es handeltſich hier um einen Lieferungsvertrag, der ſich von einem gewöhn  2lichen Kaufvertrage nicht weſentlich unterſcheidet und darum Vie dieſerverlangt, daß der Kaufpreis enn gerechter ſei Wird bei einem
Lieferungsvertrage der Kaufpreis bis einem beſtimmten Termin
m der Weiſe feſtgeſetzt, daß für beide Kontrahenten die Ausſicht aufGewinn oder Verluſt mit Rückſicht auf die gewöhnlichen Schwan⸗kungen des Kaufpreiſes ſich ungefähr das Gleichgewicht hält ˙müßte ſich der &  ieferant auch dann den vereinbarten Preis halten,infolge eines unvorhergeſehenen Ereigniſſes die Warenpreiſeeine ungewöhnliche Höhe erreichen und darum den vereinbarten Preiseit überſteigen würden. Nur wäre eS mn dieſem Falle der Billig⸗keit entſprechend, daß der Geſchäftsmann durch eine mäßige rhöhungdes Kaufpreiſes auch dem Lieferanten irgend einen Anteil ſeinemaußerordentlichen Gewinne zukommen Wird aber kein Preisfeſtgeſetzt, ſondern bloß Im allgemeinen beſtimmt, daß die Waren

jenen Preis geliefert werden, der einerſeits dem Geſchäftsmanndie Möglichkeit bietet, mit Rückſicht auf den laufenden Preis die
Waren mit entſprechendem Gewinn 3u verkaufen, anderſeits Aber
auch dem Lieferanten Anteil den ſich etwa günſtiger geſtaltendenVerkaufsbedingungen gewährt, ſo wäre  2 CS offenbar ungerecht, trotzdes ſteigenden Marktpreiſes nicht auch die gelieferten Waren ent
ſprechend beſſer zu bezahlen. Es wird in unſerem Falle geſa ,daß die Landwirte, mit denen Guſtav den Kontrakt geſchloſſen, ſichmit den bisherigen niedrigen Preiſen zufrieden geben und zwar in
der Ueberzeugung, daß der Krieg und die durch denſelben verurſachteTeuerung doch bald ein Ende nehmen wird Sie gönnen einſtweilendem Geſchäftsmann den größeren Gewinn. Guſtav ſetzt dies wenig⸗ſtens voraus Für urze Zeit mag eine ſolche Vorausſetzung,daß die Lieferanten auf die rhöhung des aufpreiſes, die ſie mit
Fug und Recht beanſpruchen könnten, verzichten, hinreichend begründetſein; denn EeS geſchie 10 Im Handelsverkehr nicht ſelten, daß die
Verkäufer den regelmäßigen Abnehmern der Ware manchmal einen
außerordentlichen Vorteil zukommen aſſen ſich dadurch die
Kundſcha nd die daraus ſich ergebenden geſchäftlichen Vorteile auchfür die Zukunft ſichern Hält ſich aber bei andauerndem
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Mangel Lebensmitteln der Warenpreis fortwährend auf ſeiner
ungewöhnlichen Höhe ſo waäre dieſe Vorausſetzung nicht mehr be⸗
gründet; uind würde Guſtav in trügeriſcher Weiſe, etwa durch falſche
Vorſpiegelung von baldigem Friedensſchluſſe, von reichlichem Waren⸗
import, den man erwartet U dgl die Verkäufer mn die Irre ühren
und ſich ſo ihre Zuſtimmung erſchleichen, ⁰ waäre dies ſein Verhalten
offenbar ungerecht und eS läge ihm die Pflicht ob, die empfangenen
Waren, enn nicht etwa ewiſſe Rechtstitel die Herabſetzung des
Preiſes rechtfertigen, wenigſtens mit dem niedrigſten laufenden Lei
zu bezahlen, reſpektive da bisherige anko 3u vergüten. Weil
Guſtav reichlicher als die übrigen Geſchäftsleute des Orte  S  2 mit in
und ausländiſchen Waren verſorgt iſt nd ſich darum mn der orteil
haften Lage befindet, enne Kunden beſſer bedienen 3u können, mehrt
ſich naturgemäß auch die Zahl der Kunden und damit die Gelegen—
heit 3u größerem Gewinne. Aber das Aufblühen ſeines Geſchäfte
wirkt ſchädigend auf die übrigen Geſch Liegt hierin nicht eine
Verletzung der Liebe oder vielleicht gar der Gerechtigkeit? Hat
Guſtav die Schädigung des Nächſten nicht beabſichtigt, auch keine
ungerechten Mittel dieſem Ende angewendet, E iſt die Ausnützung
ſeiner günſtigen Lage weder gegen die Liebe noch die erech⸗
tigkeit, wenn auch daraus dem Nächſten ein Schaden erwächſt Würde
EL aber durch eine bedeutende Herabſetzung des Warenpreiſes Kunden
an ſich locken und ſo den übrigen Geſchäftsleuten die Konkurrenz
unmöglich machen, ſo wäre dies ohne weifel eine Verletzung der
chriſtlichen Liebe Prümer (Theol. Mor tom 298) ſagt, daß
mn unſeren Tagen kapitaltüchtige Geſchäftsleute nicht ſelten die Waren—
preiſe abſichtlich übermäßig herabdrücken, Um ſich dadurch von unlieb
ſamer Konkurrenz U befreien. Er emerkt dazu, daß dies Vorgehen
wohl die Liebe, aber ni die Gerechtigkeit verſtoße,
vorausgeſetzt, daß dabei keine Mittel gebrau werden, welche die
ausgleichende Gerechtigkeit erletzen, indem der Geſchäftsmann
den Warenpreis nur ſcheinbar herabſetzt, da ſich für den niedrigen
Preis durch falſches Maß oder mindere Qualität der dargebotenen
Ware entſchädigt. ind von den Behörden Höchſtpreiſe für 9E
wiſſe Lebensmittel beſtimmt, und nicht bloß zugunſten der
Käufer, ondern auch der Geſchäftsleute, aAmt ſich dieſe nicht durch
willkürliche Herabſetzung der Preiſe gegenſeitig chädigen, ſo könnte
derjenige, der trotzdem die Waren billiger verkauft, vom Richter zum
Schadenerſatz die übrigen Kaufleute verurteilt werden.
aber dieſes ungeſetzliche Vorgehen de Kaufmannes die Qus
gleichende Gerechtigkeit iſt und darum noch vor einem Richterſpru

Adenerſatz verpflichte, iſt zweifelhaft, da Geſetze E⸗
wöhnlich als Pönalgeſetze angeſehen werden. Vgl Elbel VI 102.)

Reichere Kunden zeigen ſich bereit, die gewünſchten Lebensmittel
ſelbſt über den öchſten laufenden oder geſetzli fixierten Preis zu
bezahlen. Es fragt ſich, ob Guſtav einen ſolchen Preis ohne Unge⸗
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rechtigkeit annehmen kann? Elbel ehr (VI 582) Nunquam 2
6886 accipere ra SuNMUIN pretium vel dare infra minimum
Justi pretii. Ita COommuniter Doctores. Ei clara: quia Sive raã

justi pretii petatur Sive INfra inimum datur. SEPer:violatur aequalitas 61 60e 1PS0 Committitur injustitia CU Obli⸗
gatione IN fOro COnscientige restituendi. quando laesio Uit NOta-
1118 Doch gibt 8 Rechtstitel, welche eine Ueberſchreitung ſelbſt des
9⁰

en Preiſes rechtfertigen, und ein ſolcher ſcheint auch mn unſeremFalle gegeben 3u ſein Erklären ſich nämlich die Käufer zur Zahlunghöherer Preiſe bereit, ohne hierin vom Kaufmann beeinflußt 3u ſein,ſondern unzig In der Hoffnung bei zunehmendem Mangel an Lebens⸗
mitteln, da die vorhandenen Waren nic mehr für alle Kunden Qus
reichen, vom Kaufmann anderen Kunden vorgezogen 3u werden, ſowäre eine Bevorzugung bloß des größeren Gewinnes
ohne Rückſicht auf die vielleicht größeren Bedürfniſſe der drmeren
Kunden wohl mutzige Gewinnſucht und zugleich mehr oder wenigereine Verletzung der chriſtlichen Liebe; jedo wäre  ˙7 die Annahme eines
höheren Preiſes keine Ungerechtigkeit. Denn dadurch, daß der Kauf  ·  —gewiſſe Waren, deren Verkauf und Gebrauch keiner beſchränkenden, geſetzlichen Beſtimmung Unterworfen iſt, für reichere Kunden,
Aum dieſe länger bedienen 3u können, reſerviert, bietet denſelbeneinen Vorteil, der Geldeswert ſt, überhebt ſie der Notwendigkeit,ſich in ihrer Lebensführung einſchränken und ˙ manche gewohnteGenüſſe ſich verſagen 3u müſſen und kann darum für dies ſeinEntgegenkommen, obgleich S ittlich 3u tadeln iſt, doch einen ent  2
Prechend höheren Preis für ſeine Waren entgegennehmen. Vgl Alph.III 712— . Guſtav ſcheint beſonders ſeiner Hartherzig⸗keit Grmere Kunden, die ihn ur den Hinweis auf ein krankes
Familienglied beſtimmen wollten, gewiſſe, den Kranken notwendigeNahrungsmittel, Erfriſchungen dgl einen billigen Preis 3uverabreichen, in ſeinem Gewiſſen beunruhigt 3u ſein Dieſe ſeine Ge
wiſſensunruhe iſt wohl begründet. luf ihn ſcheint das ſtrenge Wort
(8 heiligen Ambroſius ſeine Anwendung 3u finden „Si 1101II pavisti.06(Cidisti“ (cap DasCE, dist 86) Kranke und kränkliche Perſonenkommen in Zeiten der Teuerung wegen Mangel entſprechenderNahrung nich elten In große Gefahr, ihr Leben einzubüßen. Die
Fürſorge, welche m ſolchen Zeiten die Behörden treffen, berückſichtigtwohl die allgemeinen Bedürfniſſe der Bevölkerung, kann aber den
beſonderen, ⁵ verſchiedenartigen Bedürfniſſen der Kranken nichtRechnung tragen Arme Kranke ſind meiſtens auf die Hilfe der
chriſtlichen Caritas angewieſen. Solchen bedauernswerten Perſonenin ihrem Elende jene ilfe verſagen, die man ihnen ohne großeEu leiſten könnte, iſt gewi eine ſchwere Sünde gegen die riſ

2

—liche Rebe Ob nicht auch unter Umſtänden die Gerechtigkeit?Suarez 18 VII de Cleem. Sect. VI.) ſpricht von der
Verweigerung des W und dem dadurch verurſachten Schaden
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und macht dazu die Bemerkung De h0e aliqui censent 6U Jul
Omlsit eleemosynam praesertim CaSU ERXtremae necessitatis
tenerl 0 restitutionem postea, OrtEe haC de PrOXIMus 68t
mortuus vel demum AUU Notablle damnum InCUrrit Dieſe An
ſicht wird folgender Weiſe begründet Jui 68t CXxtrema
necessitate potest 816 IIECESSATIA SuMere GCtlam Per VIIIL gula
tune bonda sunt COMmIUNUIIA S0 T detinendo Ii
facit Doch erklärt ſich leBlt Suarez mit dieſer Anſicht nicht
einverſtanden denn nur dann ſei jemand zum Schadener atz ver
Pflichtet der Schaden Aus ungerechten andlung ent
pringt welche die ausgleichende Gerechtigkeit verletzt aber Ene
Handlung ſei die Verweigerung des Almoſens nicht Was hier
von der Verweigerung des Almoſens geſagt iſt hat wohl auch für
Unſeren Fall Geltung Wenigſtens wird man M kon
reten Falle die Verletzung der Gerechtigkeit und die daraus ſich
ergebende Pflicht des Schadenerſatzes kaum jemals mit Sicherheit
feſtſtellen können Doch wird der Beichtvater als Seelenarzt dem
Pönitenten Eene Buße auferlegen die eeigne iſt nicht bloß
ſeine begangenen Sünden 3u ſühnen ondern auch eſſen Seelen
krankheit Heilung 3u bringen Eenne poenltentia salutaris Guſtav

offenbar Uunter der Herr chaft Leidenſcha die Überaus
gefährlich der Hab ucht ſie führt oft zur Unbußfertigkeit. Von
ihr ſagt der heilige Vinzenz Fererius: „Der Geizige gleicht CEnem
Ambos, der nicht weich wird, auch der Hammer noch oviel
darauf ſchlägt; Ra4 dem Geizigen zureden Die mmi EL wird
nicht /  3.  barmherzig. 16 Die tägliche Erfahrung beſtätigt den Ausfpruch
des heiligen Klemens Hofbauer: „Eher findet man zehn büßende
Magdalenen als Enmen reumütigen Zachäus Der Zuſtand Unſeres
Ge chäftsmannes iſt aber noch nicht ⁰ bedenklich Er ewiſſen
biſſe über. ſein bisheriges Verhalten und wünſcht ſein ewiſſen M

Ordnung 3u bringen. Der Beichtvater ird ich die Vorſchriftdes Rituale Boman. halten: „Curet (Confessarius) quantum
potest, Ut COntrarias beccatis poenitentias injungat, VGSIU AValrIS

eléeemosynam (Tit 3. , 19.) Demgemäß wird dem
Pönitenten nach Maßgabe ſeines Vermögens und der edürfniſſe

Familien, denen EL durch ſeine Hartherzigkeit zUum Aergernis
war Werke der Barmherzigkeit an denſelben üben auferlegen
Für die Zukunft wird ihm die Weiſung geben CEL mogée ber den
Sorgen für eine zeitlichen doch niemals das enne Not-
wendige das Geſchäft des Seelenheiles vergeſſen eingedenk der Worte
des Herrn „Was nützt eS dem Menſchen wenn die Welt
ewinnt aber ſeiner Seele Schaden eidet?“ (Matth XVI 26)

Mautern F Leitner C 88
IV (Pfarramt und Katecheſe.) Der Redaktion der „Qu.⸗

Schr.“ die Frage vorgelegt ob und inwieweit der Pfarrer
ver  et iſt für die religiöſen Uebungen Ul⸗


